
1 5

as Bunde sverfassungsgericht hat eine in-
haltliche Üb erprüfung der Wehrpflicht er-

neut abgelehnt
1 )

. D as Karlsruher Gericht wies einen
Vorstoß de s Verwaltungsgerichts Köln

2 )

als unzuläs-
sig ab , das die Wehrpflicht wegen der stark ge sunke-
nen Zahl von Einb erufungen für verfassungswidrig
hält.

Diese Entscheidung erstaunt umso mehr, d a das
Verwaltungsgericht Köln einen inhaltlich gleichen
B eschlu ss

3 )

schon im Jahre 2 0 0 5 vorgelegt hatte . Die-
se Vorlage wurde vom Verfassungsgericht drei Jahre
und d amit so lange nicht b ehandelt, bis der Fall sich
durch Zeitablauf erledigt hatte ; der B etroffene hatte
das Einb erufungshöchstalter üb erschritten und es
b estand deshalb kein Rechtsschutzb edürfnis mehr.

Diesmal hat das Bundesverfassungsgericht im-
merhin schon nach sieb en Monaten die »Unzulässig-
keit« der Kölner Entscheidung festge stellt

4)

. Dies
reizt zum Widerspruch unter vier Ge sichtspunkten :
I . Unzulässigkeit der Vorlage : Geht das mit rechten
Dingen zu ?
II . Üb erprüfung der Kernfrage : Hängt die Wehrge-
rechtigkeit von den zugrunde gelegten B ezugsgrö-
ßen ab ?
III . Rechtspolitische D eb atte : Welche Problemb erei-
che der heutigen Wehrpflich mü ssen öffentlich dis-
kutiert und auf ihre Verfassungsmäßigkeit üb er-
prüft werden?
IV. Neuer Bundestag : Wie geht es weiter mit der
Wehrpflicht?

I . Unzulässigkeit der Vorlage

D as Grundgesetz regelt in Artikel 1 0 0 die Vorausset-
zungen für einen Vorlageb eschlu ss sehr grundsätz-
lich und allgemein : »Hält ein Gericht ein Gesetz, auf
dessen Gültigkeit es b ei der Entscheidung an-
kommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren
au szu setzen [ . . . ] . « D as Bunde sverfassungsgerichts-
gesetz (BVerfGG) konkretisiert dies in § 8 0 Ab sätze
1 und 2 : » Sind die Voraussetzungen de s Artikels 1 0 0
Ab s . 1 de s Grundgesetze s gegeb en, so holen die Ge-
richte unmittelb ar die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts ein . Die B egründung mu ss ange-
b en, inwiefern von der Gültigkeit der Rechtsvor-
schrift die Entscheidung de s Gerichts abhängig ist

und mit welcher üb ergeordneten Rechtsnorm sie
unvereinb ar ist. Die Akten sind b eizufügen. «

D as Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat d a-
rüb er hinau s in zahlreichen Entscheidungen

5 )

Kon-
kretisierungen fe stgelegt. In der aktuellen Entschei-
dung fasst das Gericht die Vorau ssetzungen für ei-
nen Vorlageb eschlu ss in vier Punkten noch einmal
zusammen. Erstens : D as Gericht mu ss mit hinrei-
chender D eutlichkeit erkennen lassen, warum es
von der Verfassungswidrigkeit der Norm üb erzeugt
ist und d ass das Ergebnis von dieser Norm abhängt.
Zweitens : E s muss sich mit der Rechtslage auseinan-
dersetzen, Rechtsprechung und Literatur b erück-
sichtigen und unterschiedliche Auslegungsmög-
lichkeiten erwägen . Drittens : D er verfassungsrecht-
liche Prüfungsmaßstab mu ss genannt werden und
schließlich − viertens − sollen die tatsächlichen und
rechtlichen Gesichtspunkte , die für die Üb erzeu-
gung des Gerichts maßgeblich sind , d argestellt wer-
den .

6)

D as entspricht im Kern dem, was in der Kom-
mentarliteratur

7)

unter Entscheidungserheblichkeit
(= b ei der Gültigkeit o der Ungültigkeit der zur Prü-
fung stehenden Norm kommt man zu j eweils unter-
schiedlichen Ergebnissen) und Üb erzeugungsbil-
dung (= bloße Zweifel an der Gültigkeit der Norm
reichen nicht au s , d as Gericht muss von der Ungül-
tigkeit üb erzeugt sein) zu sammengefasst wird .

B ei wohlwollender B etrachtung wird man alle
Vorau ssetzungen in dem Vorlageb eschlu ss de s Ver-
waltungsgerichts (VG) Köln wiederfinden : D as Ge-
richt hält sich für vorlageb efugt, weil e s um ein nach-
konstitutionelle s Ge setz geht. E s b egründet die er-
neute Vorlage in Üb ereinstimmung mit der Recht-
sprechung au sführlich mit tatsächlichen und recht-
lichen Veränderungen . E s b ej aht die Entschei-
dungserheblichkeit, weil keine verfassungskonfor-
me Au slegung der Norm möglich sei, und zeigt sich
von seiner Entscheidung üb erzeugt. Schließlich
setzt es sich au sführlich mit dem Prüfungsmaßstab
nach Art. 3 GG au seinander und erörtert nicht nur
die dazu vorliegende Verfassungsgerichtsrechtspre-
chung, sondern auch die Entscheidung de s Bundes-
verwaltungsgerichts .

8)

D as BVerfG scheint die Entscheidungserheblich-
keit nicht in Frage zu stellen . E s geht also »nur« um
die D arlegung der Üb erzeugung des VG Köln .
Gleichwohl ist die Mängelliste de s Verfassungsge-
richts erheblich . Die Vorlage entspreche »nicht den
Anforderungen an die D arlegung der Üb erzeugung

23
I I I / 2 0 0 9

Kr
ie

gs
di

e
ns

tv
er

w
ei

g
er

u
n

g

Werner Glenewinkel und Peter Tobiassen

Angst vor der eigenen Kompetenz?
Anmerkungen zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

1 ) BVerfG, 2 BvL 3/09 vo m 2 2 . 07. 2 0 09 ; in : www. bverfg. de/entschei-
dungen/lk2 0 0 9 072 2 _2 bvl0 0 0 3 09 .html; vgl . Fußno te 3 3

2 ) VG Köln, B eschlu ss vom 0 3 . 1 2 . 2 0 0 8 (8 K 5 79 1 /0 8) ; in : www. zent-
ralstelle-kdv. de/vg-ko eln. pdf

3 ) VG Köln, B eschlu ss vom 1 5 . 04 . 2 0 0 5 (8 K 8 5 6 4/04) . Dieser B e-
schlu ss wurde nach Au skunft des Verwaltungsgerichts im Mai 2 0 0 8
aufgehob en, weil der Wehrpflichtige im Laufe des Jahres 2 0 07 die
Einberufungsaltersgrenze üb erschritten hatte .

4) D as gilt für einen der beiden B eschlü sse , mit denen d as VG Köln die
Frage der Verfassungsmäßigkeit der Wehrpflicht dem Bundesver-
fassungsgericht vo rgelegt hat. Die Vo rlage 8 K 5 9 1 3/0 8 vom
0 3 . 1 2 . 2 0 0 8 wurde nach Au skunft der Pressestelle vom Bundesver-
fassungsgericht bisher no ch nicht entschieden.

5 ) u . a. BVerfGE 7 7, 2 5 9 ; 8 6 , 5 2 ; 9 4 , 3 1 5 ; 97, 49 ; 9 8 , 1 69 ; 1 0 5 , 61 .
6) BVerfG, 2 BvL 3/09 vom 2 2 . 07. 2 0 0 9 , Ab satz 1 1 .
7) So u . a. H ans Lechner, Rüdiger Zuck: Bundesverfassungsgerichtsge-

setz Ko mmentar, 5 . Aufl . München 2 0 0 6 , § 8 0 Rz 3 6 , 4 0
8) Vgl . den Wortlaut des Vorlagebeschlusses in Forum Pazifismus 2 1

I/2 0 09 , S . 3-6 . ; die Entscheidung des BVerwG mit Anmerkungen in
Forum Pazifismu s 0 6 II/2 0 0 5 S . 3 3 ff.



1 6

des vorlegenden Gerichts«
9)

. E s fehle an einer »hin-
reichenden Au seinandersetzung« gegenteiliger
Rechtsprechung

1 0)

, eigene Ansichten würden »ledig-
lich p au schal und unzureichend« b egründet

1 1 )

, und
immer wieder vermisst d as Verfassungsgericht »wei-
tere D arlegungen«

1 2 )

und empirische B efunde wie
»eine detaillierte Erörterung der Auswirkungen« der
Ge setzesänderungen

1 3 )

o der einen »Vergleich der ak-
tuellen mit den bis zum 3 0 . 9 . 2 0 04 geltenden (. . . ) B e-
stimmungen«

1 4)

. Ob solch harsche Kritik an dem Vor-
lageb eschlu ss eine s Fachgerichts angemessen ist,
sei dahinge stellt. Kollegialer richterlicher Wert-
schätzung entsprechen solche ob erlehrerhaften
Formulierungen sicherlich nicht.

B edeutsamer ist, d ass d as Bundesverfassungsge-
richt mit die sem B eschlu ss die notwendigen Anfor-
derungen an einen Vorlageschlu ss deutlich üb er-
dehnt, so d ass » § 8 0 Ab satz 2 S atz 1 BVerfGG als Ord-
nungsvorschrift üb eranstrengt wird . «

1 5 )

Nach Auf-
fassung de s BVerfG verkenne das VG den Zweck des
B egründungszwangs nach § 8 0 Ab s . 2 BVerfGG. D a-
mit das BVerfG entlastet werde , mü sse »der Vorlage-
b e schluss ab er aus sich herau s verständlich sein und
die rechtlichen Erwägungen erschöpfend (Her-
vorhebung durch die Verfasser) darlegen«

1 6)

. Ob die-
se s Zweckverständnis no ch mit Art. 1 0 0 GG verein-
b ar ist, erscheint sehr zweifelhaft. D er ehemalige
Präsident des Bunde sverfassungsgerichts , Prof. Dr.
Ernst B enda, meint dazu : »Die vom BVerfG häufig b e-
tonte Notwendigkeit seiner Entlastung, so sehr in
sich b egründet, d arf nicht gesetzlich nicht vorge se-
hene Hürden errichten . «

1 7)

D enn die Entlastung des
Verfassungsgerichts in diesem Au smaß hat notwen-
digerweise eine B elastung des j eweiligen Fachge-
richts zur Folge . Unterstellt man einmal, dass die Ver-
waltungsgerichte personell so au sge stattet sind ,
dass sie den wachsenden Verhandlungs- und Ent-
scheidungsb ed arf einigermaßen b ewältigen kön-
nen, dann b edeutet der vom BVerfG erwartete B e-
gründungsaufwand eine kaum zu b ewältigende zu-
sätzliche Aufgab e . D ab ei ist die konkrete Normen-
kontrolle neb en der Verfassungsb e schwerde die
zweitwichtigste Verfahrensart vor dem BVerfG

1 8)

.
Wie sich zeigt − und die Vorgeschichte die ser Ent-
scheidung leider b e stätigt − leidet d as Verfahren
»mitunter an einer sich üb er Jahre hinweg ziehen-
den Verfahrensdauer, was eine schnelle und effekti-
ve Rechtsschutzgewährung b ehindert. «

1 9)

Die nume-
risch geringe Erfolgsquote der konkreten Normen-
kontrollverfahren könnte mit der Verschärfung der
B egründungspflichten »bis an die Grenze der Uner-
füllb arkeit«

2 0)

zu sammenhängen . Wegen der langen

Wartezeiten b ei der Verfassungsb e schwerde ist die
konkrete Normenkontrollklage ab er »ein unver-
zichtb ares Instrument«

2 1 )

für den Rechtsunterworfe-
nen .

Seit 1 9 9 3 gibt e s für das BVerfG die Möglichkeit,
im Wege der Kammerentscheidung eine Vorlage als
unzulässig zu qu alifizieren . »D as mag die hohen
Zulässigkeitsanforderungen erklären, üb erzeugend
zu rechtfertigen vermag e s sie nicht. «

2 2 )

D enn das B e-
mühen des Verfassungsgerichts , die eigene Arb eits-
b elastung üb er die B egründungsanforderungen ei-
nes Vorlageb eschlu sses zu steuern, kann man als
fragwürdige Instrumentalisierung der Zulässig-
keitsvorau ssetzungen b e schreib en, mit der d as Ge-
richt auch Gefahr läuft, »die Grenze zur genuinen
Kompetenz der Fachgerichte zu üb erschreiten«

2 3 )

.
Die kritischen Töne in der Kommentarliteratur

gewinnen no ch mehr an Gewicht, wenn man folgen-
des b edenkt:

Zum einen gibt es − abgesehen von den formellen
B eitritts- und Äußerungsrechten nach § 8 2
BVerfGG

2 4)

− »Möglichkeiten des Dialogs mit dem
vorlegenden Gericht«

2 5 )

, mit deren Hilfe eventuell
notwendige Nachb esserungen der Vorlage auf eine
kollegiale Weise erreicht werden können .

Zum anderen wird mit j edem Vorlageb eschlu ss
eines Gerichts die b egehrte Streitentscheidung hi-
nau sgezögert

2 6)

. Wenn d as Verfassungsgericht ab er
mit seinen hohen Anforderungen in die Au sgangs-
verfahren »hineinregiert« , werden auf diese Weise
die Instanzrichter »ratlo s« gemacht. D enn einerseits
wird eine für erforderlich gehaltene Üb erprüfung
der vorgelegten Rechtsnorm versagt, und anderer-
seits wird d as Gericht auf die Anwendung der für
verfassungswidrig erachteten Norm verwiesen . Im
Zweifel wird ein Gericht d azu gedrängt, »eine für
verfassungswidrig gehaltene Norm anzuwenden«

2 7)

− und d as zum Nachteil de s Klägers im Ausgangsver-
fahren .

Ob die s dem Zweck der konkreten Normenkon-
trolle dient, nämlich »die Autorität des p arlamentari-
schen Bunde s- und Lande sgesetzgeb ers im Verhält-
nis zur Rechtsprechung zu wahren«

2 8)

, d . h . den Vor-
rang der Verfassung zu sichern, erscheint mehr als
fraglich .

E s b e steht also Anlass zur Sorge , d ass das BVerfG
auf diesem Wege seiner alleinigen Verwerfungs-
kompetenz nicht au sreichend gerecht wird . In die-
sem Fall schiebt es die selb st zur »grundlegenden
Frage«

2 9)

erklärte B eurteilung der B ezugsgrößen zur
Wehrgerechtigkeit von sich weg, anstatt sie − was
leicht möglich (und nötig) gewesen wäre , selb st zu
entscheiden .

3 0)

Außerdem üb erlässt e s die mit der
Wehrpflicht verbundenen Probleme für die B etrof-
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9) BVerfG, 2 BvL 3/09 vo m 2 2 . 07. 2 0 09 , Ab satz 1 0
1 0) eb d . , Ab satz 1 5
1 1 ) eb d . , Ab satz 1 8
1 2 ) eb d . , Ab satz 2 7
1 3) eb d . , Ab satz 2 1
14) ebd . , Ab satz 2 2
1 5 ) Ernst B enda, Eckart Klein : Lehrbuch des Verfassungspro zess-

rechts , Heidelb erg 1 9 9 1 , § 2 2 , Rz . 79 4
1 6) BVerfG, 2 BvL 3/09 vo m 2 2 . 07. 2 0 09 , Ab satz 2 1
1 7) B enda/Klein siehe Fußnote (FN) 1 5 , Rz . 79 4
1 8) 1 5 1 . 4 2 4 Verfassungsb eschwerden und 3 . 2 76 Normenko ntrollver-

fahren bis 2 0 0 5 , nach H ans Hofmann, Axel Hopfauf: Ko mmentar
zum Grundgesetz, 1 1 . Aufl . 2 0 0 8 , Art. 1 0 0 , Rz . 2 ; andere Zahlen b ei
Lechner/ Zuck, siehe FN 7, Rz . 1 0 : 1 . 0 04 Verfahren bis 2 0 04

1 9) Hofmann/Hopfauf, siehe FN 1 8 , Rz . 2 mit Hinweis auf die Rüge des
E GMR in NJW 1 9 97, 2 8 0 9

2 0) Lechner/Zuck siehe FN 7, Rz . 3 1
2 1 ) Lechner/Zuck, Rz . 1 0
2 2 ) Jo achim Wieland in Horst Dreier (Hrsg.) : Grundgesetz Ko mmen-

tar, Art. 1 0 0 , Rz . 1 9
2 3 ) Wieland siehe FN 2 2 , Art. 1 0 0 , Rz . 2 1
2 4) vgl . d azu B enda/Klein, siehe FN 1 5 , Rz . 8 0 0 ff.
2 5) B enda/Klein, siehe FN 1 5 , Rz . 79 4)
2 6) Nach der Argumentatio n von B end a/Klein, Rz . 79 6 !
2 7) Wieland , siehe FN 2 2 , Rz . 2 2
2 8) Hofmann/Hopfauf, siehe FN 1 8 , Rz . 2
2 9) BVerfG, 2 BvL 3/09 vo m 2 2 . 07. 2 0 09 , Ab s . 1 2
3 0) Siehe dazu im Folgenden unter II .



D em Geburtsj ahrgang gehören 4 3 6 . 4 1 2 Männer
an. Grundwehrdienst und freiwillig verlängerten
Wehrdienst hab en 67. 2 2 7 Männer geleistet. D as sind
1 5 , 4 % des Gesamtj ahrgangs .

Die Folgen der »Außenwirkung« b e stätigt das
BVerfG au sdrücklich selb st, indem es fe ststellt : »D er
Vorlageb eschlu ss geht offensichtlich davon aus,
dass die Wehrgerechtigkeit verletzt ist, wenn gegen-
wärtig nur noch j eder fünfte Mann eine s Jahrgangs
zum Wehrdienst einb erufen werde . D ass die se Zahl
sich in einer realistischen Größenordnung b ewegt,
ergibt der Blick etwa auf d as Planungsj ahr 2 0 0 8 , für
das , au sgehend von 45 2 . 076 erfassten Angehörigen
des Geburtsj ahrgangs 1 9 9 0 und 5 8 . 8 0 0 Einb erufun-
gen zum Wehrdienst, eine Au sschöpfungsquote von
ungefähr 1 3 % zu ermitteln ist. «

39)

b . Die so genannte »Innenwirkung des Geb ots der
Wehrgerechtigkeit« ist nicht ganz so einfach zu er-
mitteln, ab er auch hier liegen alle Angab en zum Ge-
burtsj ahrgang 1 9 8 5 vor.

Von den 4 3 6 . 4 1 2 Männern des Geburtsj ahrgangs
1 9 8 5 waren bis zum 3 1 . 1 2 . 2 0 0 8 5 3 . 8 5 0 (rund 1 2 %)
nicht gemu stert worden. 1 5 1 . 878 (rund 3 5 %) waren
zu diesem Stichtag als »nicht wehrdienstfähig« ein-
gestuft. 8 . 4 37 von ihnen hatten b ei der Musterung
no ch den Tauglichkeitsgrad T3 b ekommen und sind
erst durch das Zweite Zivildienstgesetzänderungs-
gesetz von Gesetze s wegen am 0 1 . 1 0 . 2 0 0 4 für un-
tauglich erklärt worden .

4 0)

2 . 4 0 1 Männer wurden vom Wehrdienst b efreit,
6 66 konnten eine unzumutb are Härte geltend ma-
chen, 1 2 wurden au sgeschlo ssen und 4 1 8 waren b e-
trieblich unabkömmlich . 1 1 . 5 0 0 wurden b ei der
Bunde swehr als Zeitsold aten eingestellt, ohne vor-
her Grundwehrdienst zu leisten . 7. 5 2 1 Männer wur-
den für die Mitwirkung im Zivil- und Katastrophen-
schutz freigestellt und 1 . 1 5 6 für die B erufstätigkeit
als Polizist. 1 . 0 1 8 waren nicht einb erufb ar, weil sie
sich ohne Genehmigung im Au sland aufhielten .
1 04 . 5 4 8 Männer wurden als Kriegsdienstverweige-
rer anerkannt, ohne vorher Grundwehrdienst ange-
treten oder geleistet zu hab en.

Für den Grundwehrdienst verfügb ar blieb en
1 0 1 . 4 4 4 Männer. D avon hab en 67. 2 2 7 Wehrdienst
geleistet und 3 4 . 2 1 7 weder Wehrdienst no ch einen
Ersatzdienst geleistet.

Zum Vergleich : D er aktuelle Geburtsj ahrgang
1 9 9 0

4 1 )

hat 45 2 . 076 Männer, die zurzeit no ch gemus-

1 7

fenen der Vielfalt der Verwaltungs- und Gerichtsent-
scheidungen, anstatt sie selb st zu b ehandeln .

3 1 )

Und schließlich ist die Vermutung nicht von der
Hand zu weisen ist, dass das Bunde sverfassungsge-
richt eine politisch sensible und kontroverse Frage
au s taktischem Kalkül vor der Bundestagswahl for-
mal erledigen, ab er nicht inhaltlich entscheiden
wollte .

3 2 )

Andererseits wird das Bundesverfassungsgericht
sich etwas dab ei gedacht hab en, nur üb er einen der
b eiden Vorlage schlü sse zu entscheiden

3 3 )

; und es
wird wissen, d ass die Unzulässigkeitsentscheidung
keine Entscheidung in der S ache b edeutet. Somit
kann ein Verwaltungsgericht j ederzeit einen neuen
Vorlageb e schlu ss fassen − wir möchten dazu aus-
drücklich ermuntern, allen Arb eitsb elastungsargu-
menten zum Trotz .

II . Überprüfung der Kernfrage

D as Bundesverfassungsgericht hält dem Verwal-
tungsgericht Köln vor, es erörtere »die grundlegen-
de Frage , welche B ezugsgrößen für die B eurteilung,
ob d as Geb ot der Wehrgerechtigkeit als Au sprägung
des Gleichheitssatze s au s Art. 3 Ab s . 1 GG verletzt ist,
heranzuziehen sind , nicht in der geb otenen Weise .
In B etracht kommt einerseits , die Zahl derj enigen,
die tatsächlich Wehrdienst leisten, der Zahl derer ge-
genüb er zu stellen, die nach Maßgab e der ge setzli-
chen B estimmungen für den Wehrdienst zur Verfü-
gung stehen (sog . Innenwirkung des Geb ots der
Wehrgerechtigkeit) , und andererseits , die Zahl der
tatsächlich zum Wehrdienst Einb erufenen ins Ver-
hältnis zur Zahl aller Männer eine s Geburtsj ahr-
gangs zu setzen (sog . Außenwirkung de s Geb ots der
Wehrgerechtigkeit) « .

3 4)

Vor die sem tatsächlichen
Hintergrund hätte das VG eingehend d arzulegen,
» au s welchen Gründen es von Verfassungs wegen
auf die Außenwirkung de s Geb ots der Wehrgerech-
tigkeit ankommt. «

3 5 )

Die so genannte Außen- und Innenwirkung des
Wehrgerechtigkeitsgeb otes lassen sich an Hand der
von der Bundesregierung vorgelegten Zahlen

3 6)

leicht darstellen . Ende 2 0 0 8 war der Geburtsj ahr-
gang 1 9 8 5

3 7)

b ereits 2 3 Jahre alt geworden und hatte
damit die Regelaltersgrenze für Einb erufungen
üb erschritten .

3 8)

Dieser Jahrgang eignet sich des-
halb gut für die Ermittlung der Au sschöpfungsquo-
ten .

a. Die so genannte »Außenwirkung de s Geb ots der
Wehrgerechtigkeit« stellt sich so dar:
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3 1 ) Siehe dazu im Folgenden unter III .
3 2 ) Siehe dazu im Folgenden unter IV.
3 3 ) D ie Vorlage 8 K 5 9 1 3/0 8 vom 0 3 . 1 2 . 2 0 0 8 des VG Köln wurde nach

Auskunft der do rtigen Pressestelle vom BVerfG no ch nicht ent-
schieden.

3 4) BVerfG, 2 BvL 3/09 vom 2 2 . 7. 2 0 09 , Ab satz 1 2
3 5 ) eb d . , Ab satz 1 5
3 6) D eutscher Bundestag, D rucksache 1 6/ 1 2 5 2 2 vom 2 6 . 0 3 . 2 0 09 . Alle

in diesem Ab schnitt II verwendeten Zahlen sind dieser D rucksache
entnommen .

37) D ieser Jahrgang ist nicht der stärkste Geburtsj ahrgang − 1 9 8 7 ist
mit 45 6 . 1 8 5 Männern no ch einmal rund 2 0 . 0 0 0 größer − und wurde
zu einer Zeit einb erufen, als die Planzahl für Einb erufungen no ch
etwa 1 0 . 0 0 0 über der Zielvorgab e aus dem Personalstrukturmo dell
2 0 1 0 lag.

3 8) § 5 Wehrpflichtgesetz b zw. § 2 4 Zivildienstgesetz . Zwar ist in Aus-

nahmefällen auch sp äter no ch eine Einb erufung möglich . Diese
Einb erufungen verändern ab er die Jahrgangsau sschöpfung nicht
mehr wesentlich.

39) BVerfG, 2 BvL 3/09 vom 2 2 . 07. 2 0 0 9 , Ab satz 1 3
4 0) Bundesgesetzblatt I 2 0 04 , Seite 2 3 5 8 ; Änderung von § 8 a Wehr-

pflichtgesetz . In der mündlichen Verhandlung am 1 9 . 0 1 . 2 0 0 5 vo r
dem Bundesverwaltungsgericht (6 C 9 . 04) üb erreichte der Vertre-
ter der Bundesregierung Statistiken, nach denen mit dieser Geset-
zesänderung 1 1 0 . 0 0 0 aktuell verfügb are Wehrpflichtige au s der
Wehrpflicht entlassen wurden, ohne Wehrdienst geleistet zu ha-
b en . Die Zahl der Untauglichen in den Geburtsj ahrgängen 1 974 b is
1 9 8 6 stieg danach am 0 1 . 1 0 . 2 0 04 um 2 8 0 . 0 0 0 . Pro Jahr waren b is
2 0 04 rund 60 . 0 0 0 Männer nach der Tauglichkeitsstufe T 3 eingrup-
piert worden.

4 1 ) Auf diesen Geburtsj ahrgang nimmt d as Bundesverfassungsgericht
B ezug, siehe BVerfG, 2 BvL 3/09 vom 2 2 . 07. 2 0 09 , Ab satz 1 3 . B ei der
Zahl der für den Wehrdienst Verfügb aren ( 1 2 2 . 9 0 0) bezieht sich
das Gericht auf Tobiassens Schätzung aus dem Jahre 2 0 0 5 . D amals
konnte die Entwicklung der hohen Zahl der Au smusterungen no ch
nicht vorau sgesehen werden.



tert werden . Von ihnen werden vorau ssichtlich
1 1 5 . 0 0 0 für eine Einb erufung zum Wehrdienst zur

Verfügung stehen, ab er nur 5 8 . 8 0 0 (5 1 %) tatsäch-
lich einb erufen werden können .
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4 2 ) Erweiterung der Mu sterungskapazitäten, deshalb können inzwi-
schen alle gemu stert werden .

4 3 ) Im Jahr 2 0 0 8 lag die Quote der Einstufung als »vorüb ergehend
nicht wehrdienstfähig« und »nicht wehrdienstfähig« bei 4 4 % . D a
der Tauglichkeitsgrad »vorübergehend nicht wehrdienstfähig«
auch im Rahmen von Tauglichkeitsüberprüfungen b ei ehemals
tauglich Gemu sterten vergeb en wird , dürften sich die Zu- und Ab-
gänge bei dieser Tauglichkeitsstufe die Waage halten. E s ist also da-
vo n auszugehen, dass am Ende derJahrgangsausschöpfung etwa 4 4
% der Männer derJahrgangs 1 9 9 0 deshalb nicht einb erufen werden
kö nnen, weil sie als nicht Wehrdienstfähige eingestuft waren .

4 4) Unabkömmlichstellungen sind seit Inkrafttreten des Wehr-
rechtsänderungsgesetzes 2 0 0 8 auf den Sp annungs- und Verteidi-
gungsfall b eschränkt. In Friedenszeiten sind aus b etrieblichen
Gründen nur no ch Zurückstellungen nach § 1 2 Ab s . 7 WPflG vo rge-
sehen, die nur so au sgespro chen werden dürfen, d ass eine Einberu-
fung vor Erreichen der Altersgrenze no ch möglich ist.

45) Die Zahl der eingestellten Zeitsoldaten ist nicht j ahrgangsb ezogen
angegeben . D a aber im Schnitt der letzten Jahren immer rund
1 1 . 5 0 0 Zeitsoldaten eingestellt wurden, ist d avon au szugehen, d ass
sich die Einstellungen auch gleichmäßig üb er die Geburtsj ahrgän-
ge verteilen .

4 6) Ersatzdienste an Stelle des Zivildienstes hab en 6 . 0 1 3 Kriegsdienst-
verweigerer geleistet, 3 2 4 wurden von der Zivildienstpflicht au sge-
schlo ssen o der befreit und 9 . 72 2 bei Tauglichkeitsüberprüfungen
als nicht zivildienstfähig eingestuft. E s blieb en also 8 8 . 4 89 Kriegs-
dienstverweigerer für den Zivildienst verfügb ar. D avon hab en
7 7. 8 8 6 vollen Zivildienst geleistet, das entspricht einer Ausschöp-
fungsquo te von 8 8 % . (D eutscher Bundestag, Drucksache 1 6/ 1 2 5 2 2
vom 2 6 . 0 3 . 2 0 09 , Antwort auf Frage 2 8 und 2 9) .

47) Schätzzahlen unter der Annahme , d ass sich Dienstau snahmen im
gleichen Umfang wie b eim Jahrgang 1 9 8 5 vorliegen und d as Bun-
desamt für den Zivildienst die angestrebte Ausschöpfungsquote
von 9 0 % nicht ganz erreicht.

Für den Vergleich der Au sschöpfung der Wehr-
dienst- und Zivildienstpflichtigen ergibt sich folgen-
de Üb ersicht:



Für die »Innenwirkung des Geb ots der Wehrge-
rechtigkeit« ergeb en sich folgende dringliche Fra-
gen :

Erstens stellt sich die Frage , ob eine Au sschöp-
fung der für den Wehrdienst Verfügb aren die sem
Geb ot entspricht, wenn nur j eder Zweite die ser
Männer zum Wehrdienst einberufen werden kann .
D er Bunde sminister der Verteidigung scheint der
Ansicht zu sein, dass eine Au sschöpfungsquote von
8 0 % erreicht sein mü sse , um dem Geb ot zu entspre-
chen

4 8)

. D ann mü ssten vom Jahrgang 1 9 9 0 nicht
5 8 . 8 0 0 , sondern 9 2 . 0 0 0 Männer einb erufen wer-
den, um diese Quote zu erreichen . B ei dem b ereits
abgeschlo ssenen Geburtsj ahrgang 1 9 8 5 konnten
immerhin noch 6 6 % der Verfügb aren einb erufen
werden . Die vom Verteidigungsministerium ange-
strebte Quote wurde ab er auch in diesem Jahrgang
nicht erreicht.

Zweitens ist mit Blick auf die »Innenwirkung des
Geb ots der Wehrgerechtigkeit« zu fragen, ob vorab −
um die Zahl der Verfügb aren zu senken − tatsächlich
3 4 , 8 % des Jahrgangs 1 9 8 5 bzw. 4 4 % des Jahrgangs
1 9 9 0 als »nicht wehrdienstfähig« einge stuft werden
dürfen. B egründet wird die se hohe Au smu sterungs-
quote mit den erhöhten Anforderungen, die sich au s
den Au sland seinsätzen der Bunde swehr ergeb en .
Wehrpflichtige werden zur Lande sverteidigung ein-
b erufen und nehmen an den Au slandseinsätzen der
Bunde swehr nur als Freiwillige teil (und auch dann
nur in der Zeit, die nach dem Grundwehrdienst frei-
willig länger gedient wird) .

Drittens stellt sich für die »Innenwirkung de s Ge-
b ots der Wehrgerechtigkeit« die Frage , ob b estimm-
te B efreiungstatb e stände wirklich sicherheitspoli-
tisch b egründet sind . Warum werden Verheiratete ,
eingetragene Leb ensp artner o der Väter mit Sorge-
recht

49)

von der Wehrdienstleistung b efreit, wo do ch
die familiäre Situ ation durch das Unterhaltssiche-
rungsge setz abgefedert wird und eine heimatnahe
Verwendung geplant werden kann, so dass die Ab-
wesenheitszeiten während der Grundwehrdienstes
der einer normalen B erufstätigkeit nahe kommen?
Warum werden Wehrpflichtige , die zwei Ge schwis-
ter mit Dienstleistung

5 0)

hab en, von der Wehrdienst-
leistung b efreit? Weder sind die se Männer − sofern
sie tauglich gemu stert sind − ungeeignet, Wehr-
dienst zu leisten, no ch b elastet sie die Wehrdienst-
leistung mehr als andere Wehrpflichtige , die Einzel-
kinder sind oder nur einen Bruder oder eine
Schwe ster mit Dienstleistung hab en . D ass der Ge-
setzgeb er eine j ahrelange − ge setzwidrige − Praxis
der Wehrverwaltung im Nachhinein durch die Auf-
nahme ins Wehrpflichtgesetz für rechtmäßig erklärt
hat, kann kein sicherheitspolitischer Grund für die
B efreiung von der Wehrdienstleistung sein.

5 1 )

Viertens ist für die »Innenwirkung des Geb ots
der Wehrgerechtigkeit« zu fragen, ob Au sschöp-
fungsquoten b ei Wehr- und Zivildienstpflichtigen
unterschiedlich au sfallen dürfen . Während vom Ge-
burtsj ahrgang 1 9 8 5 von den verfügb aren Wehr-
dienstpflichtigen 66 % tatsächlich zum Wehrdienst
herangezogen wurden, waren e s b ei den Zivildienst-
pflichtigen 8 8 % . Vom Geburtsj ahrgang 1 9 9 0 kön-
nen nur noch 5 1 % zum Wehrdienst einb erufen wer-
den . B eim Zivildienst soll die Au sschöpfungsquote
ab er weiterhin b ei 9 0 % liegen.

D em BVerfG lag d as Zahlenmaterial zur »Innen-
wirkung de s Geb ots der Wehrgerechtigkeit« vor. E s
hätte die sich darau s ergeb enden Fragen zum
Gleichb ehandlungsgeb ot au s Art. 3 GG durchau s
selb er b eantworten können

5 2 )

, um dann verglei-
chend zu b ewerten, ob 6 6 % Einb erufene dem Ver-
fassungsgeb ot genügen bzw. eine no ch zulässige
»Lücke« im Sinn des BVerwG

5 3 )

sein können .

III . Rechtspolitische Debatte

Solange d as Bundesverfassungsgericht weiterhin
Vorlagen der Verwaltungsgerichte für unzulässig er-
klärt, müssen die Problemb ereiche , die sich au s der
ungerechten Au sgestaltung der Wehrpflicht erge-
b en, öffentlich diskutiert werden . D ab ei sollte nicht
nur die Frage nach der politischen und gesellschaft-
lichen B ewertung, sondern j eweils auch die verfas-
sungsrechtliche Zulässigkeit der Einzelvorschriften
des Wehrpflicht- und des Zivildienstge setzes in den
Blick genommen werden . Sechs Problemb ereiche
werden im Folgenden kritisch vorge stellt :

1 . Jeder dritte Mann wird für untauglich erklärt, ob-
wohl er in Lage wäre , b ei der Lande sverteidigung
mitzuwirken .

Vor gut zehn Jahren, 1 9 9 8 , wurden 1 1 , 4 % der
Männer b ei der Musterung als »nicht wehrdienstfä-
hig« einge stuft

5 4)

; 2 0 0 8 waren e s 45 , 2 %
5 5 )

, im ersten

1 9
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1 2 8 6) und dann um die Anrechenb arkeit weiterer Dienstfo rmern
erweitert mit dem »Zweiten Zivildienstgesetzänderungsgesetz«
vom 2 7. 09 . 2 0 04 (B GBl . I , 2 3 5 8) . Die Kommentatoren äußern Zwei-
fel an der Zulässigkeit einer solchen Regelung (B öhm-Tettelb ach in :
Wehrpflichtgesetz − Kommentar zu § 1 1 Rn. 1 6 ff. ; Steinlech-
ner/Walz in : Wehrpflichtgesetz − Kommentar zu § 1 1 Rn . 4 8 ff.)

5 2 ) Mö glicherweise hat sich d as Gericht ab er auch durch die Rechen-
künste des Bundesverteidigungsministers verunsichern lassen .
Dieser hat am 0 5 . 09 . 2 0 0 9 im Norddeutschen Rundfunk in der Sen-
dung » Streitkräfte und Strategien« zur Wehrgerechtigkeit ausge-
führt : »Wenn Sie rund 4 0 0 . 0 0 0 Jugendliche hab en, dann waren bei
den einb erufenen Jahrgängen rund 2 0 Prozent untauglich . Also
dann sind Sie scho n einmal bei 3 2 0 . 0 0 0 . D ann waren in etwa die
Hälfte [von ] dieser Zahl Zivildienstleistende , also Wehrdienstver-
weigerer. D ann sind Sie b ei rund 1 70 . 0 0 0 . D ann hatten [ wir ] eine
Zahl von 2 0 . 0 0 0 , 2 5 . 0 0 0 , die j etzt erstens beim THW die Zeit ma-
chen, o der b ei der Feuerwehr o der dritte Söhne sind o der verheira-
tet sind - die berufen wir auch nicht ein . D ann waren Sie no ch bei
1 5 0 . 0 0 0 . Und davon haben wir 1 2 5 . 0 0 0 - ich sage j etzt nur die Rund-
Zahl - einb erufen, das heißt also rund 8 0 Prozent. D as ist im Grunde
genommen die Aufgliederung . Und wenn immer wieder steht, vo n
4 0 0 . 0 0 0 werden nur 60 . 0 0 0 einb erufen, dann ist d as einfach
falsch. « D er NDR ko mmentiert diese Stellungnahme so : »Mit diesem
für Kritiker etwas eigenwilligen Verständnis von Wehrgerechtig-
keit ist der Verteidigungsminister im Juli b eim Bundesverfassungs-
gericht durchgekommen . Die Karlsruher Richter wiesen nämlich
erneut eine Vorlage des Verwaltungsgerichts Köln zurück, in der
die gegenwärtige Einb erufungspraxis als verfassungswidrig beur-
teilt wurde . «

5 3 ) BVerwG 6 C 9 . 04 vom 1 9 . 0 1 . 2 0 0 5 , vergl . FN 6 5
5 4) Peter Tobiassen, Wehrgerechtigkeit 2 0 0 5 , Tabelle 4
5 5 ) D eutscher Bundestag, Drucksache 1 6/ 1 2 5 2 2 vom 2 6 . 0 3 . 2 0 0 9 , Ant-

wort auf Frage 6

23
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4 8) Bundesminister D r. Franz Jo sefJung auf der Veranstaltung »Forum
Wehrpflicht« des D eutschen Bundeswehrverb andes am
2 3 . 09 . 2 0 0 8 in B erlin : »Wir brauchen Ausschöpfungsquoten, die j en-
seits dieser kritischen Rechtsprüfung standhalten . D aher hab e ich
durch eine Erhöhung der Veranschlagungsstärke der Grundwehr-
dienstleistenden die Au sschöpfungsquote so vergrößert, d ass wir
wieder mit Quoten j enseits der 8 0 Prozent rechnen können. D amit
erfüllen wir sicher d as wichtige Prinzip der Wehrgerechtigkeit. «

49) § 1 1 Ab s . 2 Nr. 3 WPflG
5 0) § 1 1 Ab s . 2 Nr. 2 WPflG
5 1 ) Zunächst mit der »Novelle WPflG 1 9 9 4« vom 2 1 . 0 6 . 1 9 9 4 (B GBl . I ,



H albj ahr 2 0 0 9 gar 45 , 9 %
5 6)

. Ursache für diese Verän-
derungen sind zwei Ge setzesnovellen in den Jahren
2 0 0 1

5 7)

und 2 0 0 4
5 8)

. Nach einer öffentlichen Disku s-
sion Anfang der 1 9 9 0 er Jahre üb er »hohe« Ausmuste-
rungsquoten, in den Jahren bis 1 9 94 immerhin um
die 1 8 % , kam der Ge setzgeb er zu dem Schlu ss , d ass
es nicht angehen könne , dass Männer, die durchaus
Funktionen im Rahmen der Landesverteidigung
wahrnehmen könnten, durch eine Au smu sterung
von der Wehrpflicht b efreit wurden. D er Tauglich-
keitsgrad T7 wurde eingeführt, Wehrpflichtige
konnten damit als »verwendungsfähig für b estimm-
te Tätigkeiten des Grundwehrdienstes unter Frei-
stellung von der Grundau sbildung« eingestuft wer-
den . Mit dieser Entscheidung hat der Gesetzgeb er
auf Vorschlag der d amaligen Regierungsfraktionen
CDU/C SU und FDP fe stgelegt

5 9)

, welcher Anteil der
Männer eines Jahrgangs auch nach dem Ende des
Kalten Krieges potenziell für die Landesverteidi-
gung einge setzt werden kann. D as sind nämlich die-
j enigen, die auf Grund ihrer körperlichen und geisti-
gen Fähigkeiten in der Lage sind , Aufgab en im Rah-
men der militärischen Landesverteidigung zu üb er-
nehmen .

D a statt rund 8 0 % nun gut 8 8 % de s Jahrgangs als
tauglich eingestuft wurden, standen mehr Männer
als zuvor für den Wehrdienst zur Verfügung . D em
lief zuwider, d ass der Wehrpflichtigenanteil von
1 1 2 . 0 0 0 Männern de s 1 9 94 eingeführten Personal-
strukturmo dells »PSM 3 4 0«

6 0)

auf 5 3 . 0 0 0 Wehrpflich-
tige de s »PSM 2 0 0 0«

6 1 )

sank. Die Schere zwischen ver-
fügb aren und einb erufb aren Wehrpflichtigen ver-
größerte sich in einem Maße , d ass die Politik eine er-
neute Disku ssion um die Wehrgerechtigkeit fürch-
tete − zu Recht. Diej enigen, die zuvor durchau s b ei
der Landesverteidigung mitwirken konnten, sollten
nun wieder als »nicht wehrdienstfähig« eingestuft
werden . Mit einem »Bunde swehrneu ausrichtungs-
gesetz«

62 )

wurde der Tauglichkeitsgrad T7 wieder
au s dem Wehrpflichtgesetz entfernt.

6 3 )

Mit der Umsetzung de s Personalstrukturmodells
2 0 1 0 wurde der Anteil der Wehrpflichtigen weiter
reduziert. Nur no ch 3 0 . 0 0 0 der 2 5 0 . 0 0 0 Dienstpo s-

ten sind für Grundwehrdienstleistende vorge sehen.
D er B ed arf der Streitkräfte sinkt auf 1 3 % der Män-
ner eines Jahrgangs .

6 4)

D as BVerwG hatte 2 0 0 5 entschieden
6 5 )

, d ass
Wehrgerechtigkeit

6 6)

d ann hergestellt sei, wenn die
Zahl der verfügb aren Wehrpflichtigen die Zahl der
tatsächlich einb erufenen Wehrpflichtigen nicht we-
sentlich üb ersteigt. Mit dieser Entscheidung hielt
das Bundesverwaltungsgericht die Gesetze sände-
rung

67)

au s dem Jahr zuvor au sdrücklich für zulässig
und sachgerecht. D er Bunde stag hatte die Tauglich-
keitsgruppe T3 (»verwendungsfähig mit Einschrän-
kung in der Grundau sbildung und für b estimmte Tä-
tigkeiten«) au s § 8 a WPflG ge strichen . Die so einge-
stuften, bisher tauglichen Wehrpflichtigen, wurden
durch die se Änderung »nicht wehrdienstfähig« .
Zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung gab e s üb er
1 0 0 . 0 0 0 noch einb erufb are Wehrpflichtige , die die-
sen Tauglichkeitsgrad hatten . Sie wurden − ohne
sachlichen Grund − von der Wehrpflicht b efreit.

D as Verwaltungsgericht Köln hat sich in dem Vor-
lageb eschlu ss mit genau die ser Frage b efasst. E s ist
üb erzeugt, dass der Gesetzgeb er die Tauglichkeits-
kriterien nicht b eliebig so verändern d arf, dass sich
der Anteil der Nicht-Wehrdienstfähigen fast vervier-
facht, also von 1 2 % auf 4 6 % steigt. Verfassungsrecht-
lich stellt sich genau die se Frage : Dürfen Männer, die
in der Lage sind , Aufgab en im Rahmen der Lande s-
verteidigung zu üb ernehmen, im Rahmen einer »all-
gemeinen Wehrpflicht« ohne b e sonderen Grund
von der Wehrpflicht b efreit werden?

O der anders gefragt: Dürfen wehrdienstfähige
Männer, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht
einb erufen würden, weil es geeignetere Wehr-
pflichtige gibt, au s scheinb ar gesundheitlichen
Gründen ganz von der Wehrpflicht b efreit werden?
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5 6) Pressestelle des Bundesministeriums der Verteidigung per E-Mail
im Juli 2 0 09

5 7) Mit Wirkung vom 0 1 . 0 1 . 2 0 0 1 wurden Wehrpflichtige mit dem
Tauglichkeitsgrad T7 nicht mehr einberufen, der Tauglichkeits-
grad mit dem Bundeswehrneu au srichtungsgesetz wieder aus dem
Wehrpflichtgesetz gestrichen (Gesetz zur Neu au srichtung der
Bundeswehr vo m 2 0 . 1 2 . 2 0 0 1 , B GBl . I 4 0 1 3 ) .

5 8) Zweites Zivildienstgesetzänderungsgesetz vom 2 7. 09 . 2 0 04 , B GBl .
I , 2 3 5 8

59) Zweites Gesetz zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes und des Zi-
vildienstgesetzes vom 2 1 . 0 6 . 1 9 9 4 (B GBl . I 1 2 8 6)

60) » 3 4 0« stehen für den Umfang von 3 4 0 . 0 0 0 Soldatinnen und Solda-
ten .

6 1 ) » 2 0 0 0« steht in diesem Fall für die Jahreszahl, an dem die neue Struk-
tur eingenommen sein soll .

62 ) vom 2 0 . 1 2 . 2 0 0 1 (B GBl I 4 0 1 3)
6 3 ) »D er bisherige Verwendungsgrad »verwendungsfähig für b estimm-

te Tätigkeiten des Grundwehrdienstes unter Freistellung von der
Grund au sbildung« (T 7) entspricht nicht mehr den Anforderungen
der Streitkräfte . Im Zuge der Umstrukturierung der Bundeswehr ist
insb esondere durch Bündelung von Tätigkeiten eine Erhöhung der
Anforderungen an den Wehrpflichtigen zu erwarten. Die Zahl der
verfügb aren Dienstpo sten mit dem heutigen Mindestprofil für
Wehrpflichtige mit dem Verwendungsgrad T 7 wird sich so weit
verringern, d ass unter dem Gesichtspunkt der Einsatzfähigkeit der
verkleinerten Streitkräfte die Schwelle der Wehrdienstfähigkeit
durch Wegfall des Verwendungsgrades T 7 wieder angehoben wer-
den muss . « (B egründung der Bundesregierung zur Änderung des §
8 a Wehrpflichtgesetz, Bundestagsdrucksache 14/68 8 1 vom
1 0 . 09 . 2 0 0 1 )

6 4) D avon geht auch das BVerfG in der aktuellen Entscheidung au s
(BVerfG, 2 BvL 3/09 vom 2 2 . 07. 2 0 09 , Ab satz 1 3 ) : »D er Vorlagebe-
schluss geht offensichtlich d avon au s, dass die Wehrgerechtigkeit
verletzt ist, wenn gegenwärtig nur no ch j eder fünfte Mann eines
Jahrgangs zum Wehrdienst einb erufen werde . D ass diese Zahl sich
in einer realistischen Größenordnung b ewegt, ergibt der Blick et-
wa auf das Planungsj ahr 2 0 0 8 , für das , au sgehend von 45 2 . 076 er-
fassten Angehörigen des Geburtsj ahrgangs 1 9 9 0 und 5 8 . 8 0 0 Einbe-
rufungen zum Wehrdienst, eine Au sschöpfungsquote von unge-
fähr 1 3 % zu ermitteln ist. «

6 5 ) BVerwG, 6 C 9 . 04 vom 1 9 . 0 1 . 2 0 0 5 . Leitsatz : »Vermindert sich der B e-
d arf der Bundeswehr an Wehrpflichtigen, kann dies d azu führen,
d ass sich zwischen der Zahl der für die Bundeswehr verfügb aren
und der Zahl der tatsächlich einb erufenen Wehrpflichtigen eine
Lücke auftut, die mit dem Grund satz der Wehrgerechtigkeit nicht
mehr vereinb ar ist. Unter solchen Voraussetzungen mu ss der Ge-
setzgeb er reagieren, um durch eine Neuregelung der Verfügb ar-
keitskriterien o der auf andere Weise für verfassungsgemäße Zu-
stände zu sorgen . « In der Urteilsb egründung heißt es d ann weiter:
»Wehrgerechtigkeit ist also nur gewährleistet, wenn die Zahl derj e-
nigen, die tatsächlich Wehrdienst leisten, der Zahl derj enigen, die
nach Maßgab e der B estimmungen des Wehrpflichtgesetzes für den
Wehrdienst zur Verfügung stehen, zumindest nahe kommt. Die ver-
fügb aren Wehrpflichtigen eines Altersj ahrgangs müssen d aher,
von einem administrativ unvermeidb aren ,Au sschöpfungsrestë ab-
gesehen, b is zum Erreichen der Altersgrenze ( § 5 Ab s . 1 WPflG) ih-
ren Grundwehrdienst ab solviert hab en« . Nach dieser Entschei-
dung wäre es also auch zulässig, b ei einem B ed arf der Streitkräfte an
5 . 0 0 0 Wehrpflichtigen die Tauglichkeitskriterien so zu ändern,
d ass nur no ch gut 5 . 0 0 0 taugliche Wehrpflichtige vomJahrgang üb-
rigbleib en.

6 6) »Die allgemeine Wehrpflicht ist Au sdruck des allgemeinen Gleich-
heitsgedankens . Ihre Durchführung steht unter der Herrschaft des
Artikels 3 Ab satz 1 Grundgesetz . « Bundesverfassungsgericht, 2 BvF
1 /7 7 u . a. , Urteil vom 1 3 . 04 . 1 978 , Leitsatz 2 . Ko nkret geht es d ab ei

um das »Verfassungsgeb ot der staatsbürgerlichen Pflichtengleich-
heit in Gestalt der Wehrgerechtigkeit« , dem »nicht scho n dadurch
genügt [ wird ] , dass die Wehrpflichtigen entweder zum Wehrdienst
o der zum Ersatzdienst herangezogen werden . « Leitsatz 6 .

67) Zweites Zivildienstgesetzänderungsgesetz vom 2 7. 09 . 2 0 0 4 , B GBl .
I , 2 3 5 8



Gesetzgeb er und Wehrverwaltung hab en nach prag-
matischen Ge sichtspunkten die Kriterien für die
Wehrpflichtigkeit so verändert, d ass nur der Anteil
übrig bleibt, der für den Grundwehrdienst ge-
braucht wird . Wird damit dem verfassungsrechtli-
chen Geb ot der Gleichb ehandlung und der Gleich-
b elastung genüge getan?

Die Wehrpflichtigen selb st erleb en die heutigen
Regelungen als Willkür.

2 . Nur 1 3 % eines Jahrgangs werden für die Landes-
verteidigung gebraucht.

Nach der heutigen Personalstruktur der Bundes-
wehr sind von den 2 5 0 . 0 0 0 Sold atinnen und Sold a-
ten rund 5 5 . 0 0 0 Wehrpflichtige , 3 0 . 0 0 0 Grund-
wehrdienstleistende mit einer Dienstzeit von 9 Mo-
naten und 2 5 . 0 0 0 freiwillig länger Wehrdienst Leis-
tende mit einer durchschnittlichen Dienstdauer
von 2 0 Monaten. Pro Jahr können knapp 60 . 0 0 0
Männer zu einer dieser Wehrdienstarten herangezo-
gen werden . B ei einer Geburtsj ahrgangsstärke von
zurzeit rund 4 4 0 . 0 0 0 Männern b edeutet d as , dass
nur etwa 1 3 % eine s Jahrgangs einb erufen werden
können .

Ist eine »allgemeine Wehrpflicht«
68)

aufrecht zu
erhalten und zulässig, wenn nur j eder achte Mann zu
einer Wehrdienstleistung herangezogen werden
kann? B eschwert sich j eder achte Mann nicht zu
Recht, wenn er auf die sieb en anderen verweist, für
die in der Bunde swehr kein Platz ist, obwohl sechs
von denen körperlich und geistig in der Lage wären,
Aufgab en in der militärischen Lande sverteidigung
zu üb ernehmen?

D em Verfassungsgericht hätte sich die Frage stel-
len mü ssen, ob b ei einer Wehrpflicht, die sich »allge-
meine Wehrpflicht« nennt, nicht eine Militärorgani-
sation vorgesehen werden muss , die minde stens die
Hälfte (und bis zu zwei Dritteln) eines Wehrpflichti-
genj ahrgangs aufnehmen könnte . Selb st b ei den
schwächsten zukünftigen Jahrgängen mit 370 . 0 0 0
Männern würde das b edeuten, dass die Bundeswehr
1 8 5 . 0 0 0 (bis zu 2 5 0 . 0 0 0) von ihnen als Wehrdienst-
leistende aufnehmen könnte .

3 . Keine Wehrübungen für ehemalige Grundwehr-
dienstleistende

Die allgemeine Wehrpflicht soll der militäri-
schen Sicherheitsvorsorge

69)

dienen . D er männliche
Teil der B evölkerung durchläuft eine militärische
Au sbildung, um im Verteidigungsfall »zu den Waffen
gerufen« zu werden und zum Schutz de s Landes und
seiner B evölkerung b eitragen zu können. Diese
»Aufwuchsfähigkeit«

70)

der Streitkräfte ist ein we-

sentliches Element der Philo sophie der allgemeinen
Wehrpflicht. D as Verteidigungsministerium gibt
den Ergänzungsumfang für den Verteidigungsfall
mit »8 0 . 0 0 0 bis 1 0 0 . 0 0 0 Re servistinnen und Reser-
visten«

7 1 )

an .
Wenn j ährlich knapp 60 . 0 0 0 Wehrdienstleisten-

de zum Grundwehrdienst einb erufen werden, ist
der B ed arf für den Ergänzungsumfang im Verteidi-
gungsfall nach zwei Wehrpflichtj ahren b ereits mehr
als gedeckt. D er Wehrdienst wird üblicherweise mit
etwa 2 0 Jahren geleistet. Die ehemaligen Wehr-
dienstleistenden unterliegen dann − wie die unge-
dienten Wehrpflichtigen auch − bis zu ihrem 3 2 . Ge-
burtstag der Wehrüb erwachung . So lange halten die
Kreiswehrersatzämter die Personald aten auf aktuel-
lem Stand . Ständig stehen also rund 72 0 . 0 0 0 ehema-
lige Wehrdienstleistende als Re servisten zur Verfü-
gung, von denen ab er nur maximal 1 0 0 . 0 0 0 tatsäch-
lich für den Verteidigungsfall eingeplant werden .
Mindestens 62 0 . 0 0 0 Wehrpflichtige aus die ser
Gruppe hab en den Wehrdienst geleistet, ohne für
den Verteidigungsfall eingeplant werden zu kön-
nen. Hinzu kommen die j ährlich mehr als 1 5 . 0 0 0
Zeitsoldatinnen und Zeitsold aten, die nach dem
Dienstende eb enfalls als Re servistinnen und Reser-
visten zur Verfügung stehen . Schon die in den letz-
ten sechs Jahren entlassenen Zeitsoldatinnen und
Zeitsoldaten reichen au s , um den Aufwuchs auf den
Verteidigungsumfang der Streitkräfte zu gewähr-
leisten. Wegen ihrer deutlich höheren militärischen
Qualifikation

72 )

dürften sie zum üb erwiegenden Teil
diej enigen stellen, die für den Verteidigungsumfang
der Streitkräfte eingeplant werden . E s ist in der Pra-
xis davon au szugehen, dass ehemalige Grundwehr-
dienstleistende für die Landesverteidigung nicht
eingeplant werden, weil genügend andere ehemali-
ge Sold atinnen und Sold aten weitau s geeigneter
sind .

In der Truppe wird d avon au sgegangen, d ass die-
j enigen, die innerhalb der letzten drei Jahre nicht ak-
tiv im Rahmen von Wehrübungen mit den Aufga-
b en, der Technik und der Struktur der Truppe ver-
traut geblieb en sind , praktisch wieder b ei »Null« an-
fangen, wenn sie erneut einb erufen werden sollten .
Mit der Reservistenkonzeption 2 0 0 3

7 3 )

wurde die
Einb erufung zu Wehrübungen von einer vorheri-
gen freiwilligen Verpflichtungserklärung des ehe-
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68) So heißt es in § 1 WPflG unter der Üb erschrift »Allgemeine Wehr-
pflicht« : »Wehrpflichtig sind alle M änner vom vollendeten 1 8 . Le-
b ensj ahr an, die D eutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und ih-
ren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik D eutschland ha-
b en . «

69) Verteidigungsminister Dr. Franz Jo sef Jung auf der Veranstaltung
»Forum Wehrpflicht« des D eutschen Bundeswehrverb andes am
2 3 . 09 . 2 0 0 8 in B erlin: »Ich bin der festen Üb erzeugung, dass die
Wehrpflicht gerade vo r dem Hintergrund der neuen sicherheitspo-
litischen Herau sforderungen auch zukünftig notwendig und sehr
sinnvoll ist. D ie allgemeine Wehrpflicht ist Au sdruck der Sicher-
heitsvo rso rge eines Staates für seine Bürgerinnen und Bürger. «

70) »Während des Kalten Krieges dienten Reservisten vo r allem dazu ,
angesichts der massiven militärischen B edrohungspotentiale die

Aufwuchsfähigkeit und den Personalersatz der Bundeswehr zu ge-
währleisten . Auch das Territorialheer, dem die Aufgab e des Schut-
zes rückwärtiger Gebiete und kritischer Infrastruktur zufiel, um
die Operationsfreiheit der NATO-Streitkräfte zu sichern, stützte
sich fast au sschließlich auf mobilmachungsabhängige Heimat-
schutzverb ände ab . Ende der 1 9 8 0er Jahre waren rund 3 0 0 0 0 0 Re-
servisten in den Teilstreitkräften und rund 5 5 0 0 0 0 im Territorial-
heer eingeplant. D er Verteidigungsumfang lag b ei rund 1 , 3 Millio-
nen Mann. « Aus : Jan-Philipp Weisswange , » Reservisten der Bundes-
wehr - Ihre Rolle für Militär und Gesellschaft in der Transformati-
on« , Quelle : http ://www. bundeswehr. de/fileserving/PortalFi-

les/02 D B 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 /W2 7 Q8HTZ4 3 1 INFODE/v_3 _reservis-
ten-der-bundeswehr. pdf

7 1 ) Weißbuch 2 0 0 6 zur Sicherheitspolitik D eutschlands und zur Zu-
kunft der Bundeswehr, Seite 1 60

72 ) D as gilt für alle Dienstgradgruppen gleichermaßen . Wer vier o der
mehr Jahre als Mannschaftsdienstgrad in der Bunde swehr war, ist
deutlich qu alifizierter und erfahrener als ein Wehrdienstleistender
mit neun Monaten Dienstzeit.

73 ) » KONZEPTION für die Reservisten und Reservistinnen der Bundes-
wehr (KResBw)« vom 1 0 . 09 . 2 0 0 3 , http ://www. streitkraefteb a-

sis . de/fileserving/PortalFiles/02 D B 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 /W2 6CJK8L7 1
9 INFODE/kresbw_2 0 0 3 . pdf?yw_repo sito ry=you atweb



maligen Sold aten abhängig gemacht. D er Streitkräf-
teumfang sieht 2 . 4 0 0 Wehrübungsplatze

74)

vor, die
ab er weitgehend von den auf freiwilliger B asis an
Au slandseinsätzen der Bundeswehr teilnehmenden
ehemaligen Zeit- und B erufssoldaten b elegt werden.
Ehemalige Grundwehrdienstleistende werden nur
noch zu einem verschwindend geringen Teil zu
Wehrübungen herangezogen − und das auch nur auf
ihren ausdrücklichen Wunsch .

Vom Geburtsj ahrgang 1 9 8 1 − inzwischen 2 8 Jah-
re alt und im Durchschnitt vor mehr als fünfJahren
au s dem Grundwehrdienst au sge schieden − hatten
Ende 2 0 0 8 1 14 . 8 6 6 Männer Grundwehrdienst o der
freiwillig verlängerten Wehrdienst geleistet. Von ih-
nen wurden − auf freiwilliger B asis − 1 . 02 1 (o der
0 , 9 %) zu Wehrübungen herangezogen . Üb er 9 9 %
der Wehrdienstleistenden de s Geburtsj ahrgangs
1 9 8 1 konnten nicht zu einer Wehrübung einb erufen

werden . Sie würden, weil der letzte Kontakt zum
praktischen Truppendienst länger als drei Jahre zu-
rückliegt, auch ohne eine no chmalige Au sbildung
nicht mehr in den Truppendienst im Rahmen eines
Verteidigungsfalle s eingebunden werden können .

Ist es aber zulässig − und diese Frage stellte sich
dem BVerfG nach den dem Gericht vorliegenden
Materialien − , Männer unter Einschränkung der
Grundrechte und mit den b ekannten Nachteilen für
den Au sbildungs- und B erufsweg zum Grundwehr-
dienst einzub erufen, wenn die Einb erufung zum un-
b efristeten Wehrdienst im Verteidigungsfall weder
durch Wehrübungen vorb ereitet worden ist, no ch
von der Anzahl der Dienstpo sten organisatorisch
durchgeführt werden kann?

4 . Verheiratete und Väter sind auch im Verteidi-
gungsfall vom Wehrdienst b efreit.

D as Wehrpflichtgesetz zählt eine Reihe von Tat-
b e ständen auf, die von Amts wegen

75 )

o der auf An-
trag

76)

zur B efreiung vom Wehrdienst führen . »Wehr-
dienst« umfasst nach § 4 WPflG

7 7)

nicht nur den
Grundwehrdienst, sondern auch die Wehrübungen
und den unb efristeten Wehrdienst im Sp annungs-
und Verteidigungsfall . Die B efreiungstatb estände ,
die von Amts wegen gelten, können von den Wehr-
pflichtigen nicht kurzfristig herb eigeführt werden.
Anders sieht e s b ei den Tatb eständen au s , die auf An-
trag zur B efreiung führen. Praktisch alle Männer er-
reichen im Laufe ihrer Pflicht, im Verteidigungsfall
Wehrdienst leisten zu mü ssen

78)

, einen B efreiungs-

tatb estand . 9 1 % der heute 60-Jährigen sind o der wa-
ren verheiratet. D as gilt für zwei Drittel der 4 0-Jähri-
gen und für mehr als die Hälfte der 3 0-Jährigen

79)

. Vä-
ter mit Sorgerecht und Männer, die in eingetragenen
Leb enspartnerschaften

8 0)

leb en, sind in diesen Zah-
len noch nicht einmal enthalten .

Wenn es b ei der allgemeinen Wehrpflicht um
Vorsorge für den Verteidigungsfall geht, dann stellt
sich die Frage , ob Wehrdienst verlangt werden darf,
wenn mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit da-
von au szugehen ist, d ass vor Eintritt des Verteidi-
gungsfalle s ein B efreiungsgrund eintritt.

D er B efreiungstatb e stand kann j ederzeit geltend
gemacht werden, sofern er nach der Mu sterung ein-
tritt. D as gilt auch für b ereits zum Wehrdienst einb e-
rufene Wehrpflichtige sowie für diej enigen, die b e-
reits Wehrdienst leisten − in Friedenszeiten b eim
Grundwehrdienst und im Verteidigungsfall b eim
unb efristeten Wehrdienst

8 1 )

. Jeder Wehrpflichtige
kann b ei einer Einb erufung im Verteidigungsfall
selb st entscheiden, ob der dem Einb erufungsb e-
scheid Folge leistet o der ab er gemeinsam mit einer
unverheirateten Frau oder einem anderen Einb eru-
fenen b eim Standesamt eine Ehe bzw. eine eingetra-
gene Leb ensp artnerschaft eingeht

8 2 )

.
Wer sich dem Wehrdienst durch Selb stverstüm-

melung, also zum B eispiel mit einem Schu ss durch
den Fuß, entzieht, wird mit Gefängnis von bis zu
fünfJahren b e straft

8 3 )

− nicht nur im Kriege , sondern
auch in Friedenszeiten . Wer hingegen auf Grund ei-
ner freien Willensentscheidung eine Ehe oder eine
eingetragene Leb enspartnerschaft eingeht, wird
vom Wehrdienst b efreit − in Friedenszeiten wie im
Kriege .

Ist e s verfassungsrechtlich zulässig, auf der einen
Seite in Friedenszeiten Wehrdienst unter Einschrän-
kung von Grundrechten zu verlangen, wenn im Ver-
teidigungsfall die B efreiung von die sem Dienst auf
Grund einer freien Willensentscheidung des Wehr-
pflichtigen herb eigeführt werden kann? Ist es ver-
fassungsrechtlich zulässig, die Landesverteidigung
im Rahmen einer allgemeinen Wehrpflicht den kin-
derlo sen Junggesellen zu üb erlassen?

5 . Ersatzdienste sind Ersatz für gar nichts .
D as Bundesverfassungsgericht äußert sich in der

hier diskutierten Entscheidung no ch einmal eindeu-
tig zu dem Verhältnis von Wehrdienst und Zivil-
dienst: »D er Ersatzdienst tritt dab ei nur an die Stelle
des im Einzelfall rechtmäßig verweigerten Wehr-
dienstes und ersetzt diesen. Eine Umdeutung der Er-
satzdienstpflicht in eine selb ständige , neb en der
Verpflichtung zur Ableistung des Wehrdienstes ste-
hende Alternativpflicht ist nicht möglich (vgl .
BVerfGE 4 8 , 1 2 7, 1 6 5 ) . «

8 4)

H at ab er die Bunde sregie-

22

Kr
ie

gs
di

e
ns

tv
er

w
ei

g
er

u
n

g

74) Weißbuch 2 0 0 6 zur Sicherheitspolitik D eutschland s und zur Zu-
kunft der Bundeswehr, Seite 1 5 5

75 ) § 1 1 Ab s . 1 WPflG (Geistliche , Schwerbehinderte , bei internationa-
len B ehörden Tätige) .

76) § 1 1 Ab s . 2 WPflG (Wehrpflichtige , deren Vater, Mutter, B ruder
o der Schwester an den Folgen einer Wehr- o der Zivildienstb eschä-
digung versto rben sind , deren zwei Geschwister Dienst (Wehr-
dienst, Zivildienst, Freiwilliges Jahr etc .) geleistet haben o der die
verheiratet, eingetragene Leb ensp artner b zw. Väter mit Sorgerecht
sind) .

7 7) Wehrpflichtgesetz : § 4 Arten des Wehrdienstes
( 1 ) D er nach Maßgabe dieses Gesetzes zu leistende Wehrdienst um-
fasst 1 . den Grundwehrdienst ( § 5 ) , 2 . die Wehrübungen ( § 6) , 3 . die
b eso ndere Au slandsverwendung ( § 6a) , 4 . den freiwilligen zusätzli-
chen Wehrdienst im Anschluss an den Grundwehrdienst ( § 6b) , 5 .
die Hilfeleistung im Innern ( § 6c) , 6 . die Hilfeleistung im Au sland
( § 6d) und 7. den unb efristeten Wehrdienst im Spannungs- und Ver-
teidigungsfall .

78) Die Pflicht, Wehrdienst im Verteidigungsfall leisten zu mü ssen, en-
det nach § 3 Ab satz 5 Wehrpflichtgesetz mit Vollendung des 60 . Le-
b ensj ahres .

79) Statistisches Bundesamt, GENE SIS-Tab elle : B evölkerung: D eutsch-
land , Stichtag, Altersj ahre , Nationalität, Geschlecht, Familienstand ,
Stichtag 3 1 . 1 2 . 2 0 0 8

8 0) § 1 Leb ensp artnerschaftsgesetz
8 1 ) § 2 9 Ab satz 1 S atz 3 Nr. 4 WPflG
8 2 ) Die Tageszeitung TAZ b erichtete am 2 1 . 1 0 . 2 0 0 4 unter der Üb er-

schrift » Standesamt statt Schützengrab en« üb er die am 0 1 . 1 0 . 2 0 04
in Kraft getretene Wehrrechtsnovelle .

8 3 ) § 1 7 Wehrstrafgesetz
8 4) BVerfG, 2 BvL 3/09 vo m 2 2 . 07. 2 0 09 , Ab satz-Nr. 1 9



rung den Zivildienst nicht schon längst zu einer
» selb ständigen Alternativpflicht« au sgeb aut?

2 0 0 8 hab en 68 . 2 70 Wehrpflichtige den Wehr-
dienst angetreten

8 5 )

. D afür standen den Kreiswehr-
ersatzämtern rund 1 2 0 . 0 0 0 tatsächlich einb erufb a-
re Wehrpflichtige zur Verfügung

86)

. Im selb en Jahr
wurden 84 . 60 4

87)

anerkannte Kriegsdienstverwei-
gerer zum Zivildienst einb erufen . Weitere 6 . 2 47

8 8)

Kriegsdienstverweigerer hab en 2 0 0 8 anstelle des
Zivildienstes ein vom Bundesamt für den Zivildienst
mitfinanziertes Freiwilliges Jahr angetreten .

»D er Ersatzdienst tritt dab ei nur an die Stelle des
im Einzelfall rechtmäßig verweigerten Wehrdiens-
tes und ersetzt diesen. «

89)

Welche der gut 9 0 . 0 0 0
Kriegsdienstverweigerer, die einen Ersatzdienst an-
getreten hab en, hätten denn Wehrdienst leisten
mü ssen, wenn zu diesem selb st 3 0 . 0 0 0 oder 5 0 . 0 0 0
tatsächlich verfügb are Wehrpflichtige gar nicht ein-
b erufen werden konnten? Trat der Ersatzdienst tat-
sächlich »nur an die Stelle« des Wehrdienste s o der
doch eher » an die Stelle« von gar nichts , weil e s ohne
Kriegsdienstverweigerung nie zu einer Einb eru-
fung zum Grundwehrdienst gekommen wäre ? Ohne
Kriegsdienstverweigerung hätten die zum Zivil-
dienst einb erufenen Wehrpflichtigen nämlich nicht
die Anzahl der tatsächlich Wehrdienst Leistenden
vergrößert, sondern nur die Anzahl der verfügb a-
ren, ab er nicht einb erufenen Wehrpflichtigen . Die
Zahl der Einb erufungen zum Grundwehrdienst ist
nämlich durch die Zahl der im Bundeshau shalt vor-
gesehenen Dienstpo sten für Grundwehrdienstleis-
tende strikt b egrenzt.

2 0 0 8 hab en 1 0 . 9 2 5 einb erufene und au sfalls-
b enachrichtigte

9 0)

Wehrpflichtige und 3 . 49 3 Sold a-
ten den Kriegsdienst verweigert

9 1 )

. Wenn diese
Kriegsdienstverweigerer den Dienst im Zivildienst
fortge setzt hab en oder zum Zivildienst einb erufen
werden, ist deren Ersatzdienst »d ab ei nur an die Stel-
le de s im Einzelfall rechtmäßig verweigerten Wehr-
dienstes [ getreten ] und ersetzt diesen«

9 2)

. D as glei-
che gilt mit Sicherheit auch für eine Anzahl der
Kriegsdienstverweigerer, die b ereits vor der Einpla-
nung zum Wehrdienst den Kriegsdienst verweigert
hab en . Ab er gilt d as tatsächlich für alle 9 0 . 0 0 0
Kriegsdienstverweigerer?

2 0 0 8 wurden 2 4 3 . 1 6 6 Wehrpflichtige tauglich
gemustert

9 3 )

. Im selb en Jahr wurden 1 0 6 . 7 1 7 Wehr-
pflichtige als Kriegsdienstverweigerer anerkannt

94)

.

D anach b eträgt die Verweigererquote 4 4 % an den
tauglichen Wehrpflichtigen, 5 6 % standen für den
Wehrdienst zur Verfügung . 2 0 0 8 wurden 68 . 2 70
Wehrpflichtige zum Grundwehrdienst einb erufen .
Sie mü ssten folglich 5 6 % aller Einb erufenen sein .
Die Anteil der Einb erufenen zum Zivildienst mü sste
− wenn d as Prinzip »Ersatz für den im Einzelfall
rechtmäßig verweigerten Wehrdienst« durchgehal-
ten wird − 4 4 % b etragen, also 5 3 . 6 4 0 Einb erufun-
gen

9 5 )

. Tatsächlich wurden ab er üb er 9 0 . 0 0 0 in den
Zivildienst o der in ein Freiwillige s Jahr als unmittel-
b aren Zivildienstersatz geholt. Weit üb er 3 0 . 0 0 0 ha-
b en den Zivildienst eb en nicht als Ersatz für den
Wehrdienst geleistet.

Ist es verfassungsrechtlich zulässig, Einb erufun-
gen zum Zivildienst vorzunehmen, die weit üb er die
Ersatzleistungen für den ohne KDV-Anerkennung
zu leistenden Wehrdienst hinau sgehen? Liegt nicht
längst eine Umdeutung der Ersatzdienstpflicht in ei-
ne selb ständige , neb en der Verpflichtung zur Ablei-
stung des Wehrdienstes stehende Alternativpflicht
vor, die vorgenommen wird , weil e s b ei der Umset-
zung der Wehrpflicht nicht mehr um die Sicher-
heitsvorsorge , sondern nur noch um die Indienst-
bringung möglichst vieler Männer geht?

6 . Einb erufungen ohne sicherheitspolitische B e-
gründung

Unmittelb ar nach seinem Amtsantritt hat Vertei-
digungsminister Jung angeordnet, dass die Zahl der
Dienstpo sten für Wehrdienstleistende um 5 . 0 0 0 an-
gehob en wird . Schon im Weißbuch 2 0 0 6

9 6)

wurde
dafür als B egründung die »b estmögliche Au sschöp-
fung« der zur Einb erufung anstehenden Wehr-
pflichtigen angegeb en . In diesem Jahr hat der Ver-
teidigungsminister no ch einmal auf den Grund die-
ser Anordnung hingewiesen, nämlich »um von de-
nen der Bundeswehr tauglich zur Verfügung stehen-
den Jugendlichen 8 0 Prozent einb erufen zu kön-
nen« .

97)

Eine sicherheitspolitische B egründung, warum
der Streitkräfteumfang um 5 . 0 0 0 Dienstpo sten er-
höht wird o der warum im b estehenden Streitkräfte-
umfang die Zahl der Zeit- und B erufssoldaten verrin-
gert und die Zahl der Wehrdienstleistenden erhöht
wird , ist an keiner Stelle gegeb en worden .
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8 5 ) D eutscher Bundestag, Drucksache 1 6/ 1 2 5 2 2 vom 2 6 . 0 3 . 2 0 0 9 , Ant-
wort auf Frage 3 6 ; von den 68 . 2 70 Wehrdienstleistenden wurden
innerhalb des ersten D ienstmo nats 5 . 2 1 0 wieder entlassen, so d ass
nur rund 6 3 . 0 0 0 tatsächlich vollen Wehrdienst geleistet hab en.

8 6) BVerfG, 2 BvL 3/09 vom 2 2 . 07. 2 0 0 9 , Ab satz-Nr. 1 4
87) D eutscher Bundestag, Drucksache 1 6/ 1 2 5 2 2 vom 2 6 . 0 3 . 2 0 0 9 , Ant-

wort auf Frage 5 0
8 8) Bundesamt für den Zivildienst, D ienstantritte im Freiwilligen So-

zialen und Ökologischen Jahr nach § 14 c ZD G, siehe unter www. zi-
vildienst. de/Content/de/D asBAZ/Presse/Statistikangeb ot/So nsti-

ges_FSJ_FOEJ , templateId = raw,property= publicationFi-
le . pdf/Sonstiges_FSJ_FOEJ

89) BVerfG, 2 BvL 3/09 vom 2 2 . 07. 2 0 0 9 , Ab satz-Nr. 1 9
9 0) Wehrpflichtige , die b enachrichtigt wurden, dass sie als Ersatz für

ausfallende Wehrpflichtige kurzfristig einberufen werden kö nnen
( § 2 1 Ab satz 3 WPflG) .

9 1 ) D eutscher Bundestag, Drucksache 1 6/ 1 2 5 2 2 vom 2 6 . 0 3 . 2 0 0 9 , Ant-
wort auf Frage 2 5

9 2 ) BVerfG, 2 BvL 3/09 vom 2 2 . 7. 2 0 09 , Ab satz-Nr. 1 9
9 3 ) D eutscher Bundestag, Drucksache 1 6/ 1 2 5 2 2 vom 2 6 . 0 3 . 2 0 0 9 , Ant-

wort auf Frage 8
9 4) D eutscher Bundestag, Drucksache 1 6/ 1 2 5 2 2 vom 2 6 . 0 3 . 2 0 0 9 , Ant-

wort auf Frage 2 7
9 5 ) Praktisch kann man sich d as Zu standekommen der Zahl so vorstel-

len: 60 . 0 0 0 werden zum Wehrdienst einb erufen . 4 4 % davon (=
2 6 . 4 0 0) verweigern . Von den 2 6 . 4 0 0 Ersatzeinberufenen verwei-
gern wieder 4 4 % (= 1 1 . 6 1 6) , die wiederum ersetzt werden mü ssen .
D as Verfahren wird so lange fortgesetzt, bis alle Dienstpo sten für
Wehrdienstleistende in der Bundeswehr b esetzt sind .

9 6) »Allgemeine Wehrpflicht und Einb erufungsgerechtigkeit sind zwei
Seiten einer Med aille . Auch deshalb wird das Potenzial der zur Ein-
b erufung anstehenden Wehrpflichtigen weiterhin bestmöglich
ausgeschöpft werden . In diesem Zusammenhang kann darauf ver-
wiesen werden, dass für die Jahre 2 0 0 6 und 2 0 07 die Stellen für
Grundwehrdienst Leistende um 5 . 0 0 0 erhöht wo rden sind . « Weiß-
buch 2 0 0 6 zur Sicherheitspolitik D eutschlands und zur Zukunft
der Bundeswehr, Seite 1 60

97) »Wir mü ssen dem Thema der Einb erufungsgerechtigkeit Rech-
nung tragen. D eshalb habe ich entschieden, dass wir die Planstärke
um 5 0 0 0 Stellen erhöhen, um vo n denen der Bundeswehr tauglich
zur Verfügung stehenden Jugendlichen 8 0 Prozent einb erufen zu
können . Mein Ziel ist es, das no ch weiter zu steigern . « Verteidi-
gungsminister Dr. Franz Jo sefJung am 2 6 . 07. 2 0 09 in der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung (www. faz . net/s/Rub 5 9 4 8 3 5 B 672 7 1 4
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Ist es verfassungsrechtlich zulässig, Einb erufun-
gen zum Wehrdienst um ihrer selb st willen vorzu-
nehmen, nur um Wehrgerechtigkeit herzu stellen?
Sind Einb erufungen zulässig, ohne dass es die äuße-
re Sicherheit de s Staate s wirklich gebietet?

IV. Neuer Bunde stag

Die Entscheidung de s BVerfG fällt in eine Zeit, in der
� d as Bundesverteidigungsministerium sich
krampfhaft und verzweifelt b emüht, den Einsatz der
Bundeswehr in Afghanistan nicht als Krieg zu b e-
zeichnen, der er mittlerweile geworden ist;
� 70 Jahre nach dem B eginn de s Zweiten Weltkrie-
ges ein US-Soldat in D eutschland um Asyl bitten
muss , weil er den Irak-Krieg au s Gewissensgründen
nicht weiter mittragen kann, in den USA ab er mit Ge-
fängnisstrafe zu rechnen hat;
� die Wahlb eteiligung stetig abnimmt, immer
mehr Bürgerinnen und Bürger auf ihr Wahlrecht
verzichten, weil sie die Programme der politischen
Parteien seltener zu üb erzeugen vermögen und sie
den Politikern die Lö sung der existenziellen Krisen
nicht wirklich zutrauen;
� militärische Gewalt vermehrt zur B ewältigung
von Konflikten einge setzt wird , anstatt mit dem glei-
chen Aufwand zivile Konfliktb earb eitungsmittel zu
fordern und zu fördern.

Wenn vor die sem Hintergrund die »Allgemeine
Wehrpflicht« immer no ch diskutiert wird , mu ss im-
mer wieder daran erinnert

9 8)

werden, worum es da-
b ei geht: Als die Wehrpflicht 1 9 5 6 eingeführt wur-
de , sollten schnell große Streitkräfte aufgeb aut wer-
den . Die Bundeswehr umfasste rund 5 0 0 . 0 0 0 Solda-
ten, die von der damaligen Mehrheit im Bunde stag
als sicherheitspolitisch nötig b efunden wurden.
Rund 2 8 0 . 0 0 0 die ser Soldaten waren Wehrpflichti-
ge . D er Gesamtumfang der Streitkräfte wäre auf frei-
williger B asis nicht zu erreichen gewesen.

9 9)

D eshalb
machte der Gesetzgeb er im Juli 1 9 5 6 von der in das
Grundge setz eingefügten Option des Artikels 1 2 a
Ab s . 2

1 0 0)

Gebrauch, d as Wehrpflichtge setz zu erlas-
sen und Männer zum Dienst in den Streitkräften ein-
zub erufen . Weder ging es b ei Einführung der Wehr-
pflicht um ein Au sle sesystem für zukünftige Zeitsol-
daten no ch um die Einführung eines demokrati-
schen Kontrollsystems .

1 0 1 )

Vielmehr stand die Umsetzung der Wehrpflicht
von Anfang an unter der Herrschaft des Art. 3 GG .

1 0 2)

Die Lasten der Wehrpflicht mü ssen auf alle Männer
gleichmäßig verteilt werden . Niemand darf unter
die sem Aspekt willkürlich − also ohne sachlichen
Grund − von seinem B eitrag zur Sicherheitsvorsorge
für die Bundesrepublik D eutschland b efreit wer-
den .

E s ist b edauerlich, d ass das BVerfG die Ungerech-
tigkeits- und Willkürgefühle der B etroffenen mit
ab strakt theoretischen Erwägungen von sich fern
gehalten hat. Viele Kriegsdienstverweigerer hätten
sich von dem Präsidenten des Gerichts gewünscht,
dass er nicht nur die Soldaten durch seine Rede b ei
der Vereidigung von Offiziersanwärtern in Kiel

1 0 3 )

würdigt, sondern auch gezeigt hätte , d ass er die mit
der Wehrpflicht verbundenen Probleme wenigs-
tens sieht.

D er frühere Präsident des Bundesverfassungsge-
richts und sp ätere Bundespräsident Roman Herzog
sagte auf einer Kommandeurstagung der Bunde s-
wehr: »Die Wehrpflicht ist ein so tiefer Eingriff in die
individuelle Freiheit de s jungen Bürgers , d ass ihn
der demokratische Rechtsstaat nur fordern darf,
wenn es die äußere Sicherheit des Staate s wirklich
gebietet. Sie ist also kein allgemeingültiges ewiges
Prinzip , sondern sie ist auch abhängig von der kon-
kreten Sicherheitslage . Ihre B eib ehaltung, Au sset-
zung o der Ab schaffung und eb enso die D auer des
Grundwehrdienstes mü ssen sicherheitspolitisch
b egründet werden können . «

1 04)

D as mü sste zum Leitfaden für die Abgeordneten
des D eutschen Bunde stages werden, die für die Par-
lamentsarmee verantwortlich sind . Sie hab en zu ent-
scheiden, welche Maßnahmen zur Gewährleistung
der » äußeren Sicherheit de s Staates« nötig und zu-
mutb ar sind . B isher hab en sie sich für die B eib ehal-
tung der Wehrpflicht und für deren j etzige Au sge-
staltung au sge spro chen . E s ist an der Zeit, dass sie in
die ser Frage das Üb ermaßverb ot ernsthaft in den
Blick nehmen. » So wenig wie Art. 1 2 a Ab s . l eine
Grundpflicht zum Militärdienst enthält, so wenig
b egründet er auch eine dahingehende verfassungs-
rechtliche Pflicht. E s steht im gesetzgeb erischen Er-
me ssen, ob eine Wehrpflicht eingeführt oder abge-
schafft o der wie auch immer modifiziert wird ; der
Verfassungsgeb er hat d as Parlament zur Entschei-
dung hierüb er ermächtigt. D as gesetzgeb erische Er-
me ssen ist ab er nicht grenzenlo s . E s b esteht nur im
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1 0 2 ) »Die von der Verfassung geforderte militärische Landesverteidi-
gung kann auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht, aber −
sofern Ihre Funktionsfähigkeit gewährleistet bleibt − verfassungs-
rechtlich unb edenklich b eispielsweise auch durch eine Freiwilli-
genarmee sichergestellt werden. Die allgemeine Wehrpflicht ist
Ausdruck des allgemeinen Gleichheitsgedankens . Ihre Durchfüh-
rung steht unter der Herrschaft des Artikels 3 Ab satz 1 Grundge-
setz . « Bundesverfassungsgericht, 2 BvF 1 /7 7 u . a. , Urteil vom
1 3 . 04 . 1 9 78 , Leitsätze 1 und 2 . Konkret geht es dabei um d as »Verfas-
sungsgeb ot der staatsbürgerlichen Pflichtengleichheit in Gestalt
der Wehrgerechtigkeit« , dem »nicht schon d adurch genügt [wird ] ,
d aß die Wehrpflichtigen entweder zum Wehrdienst o der zum Er-
satzdienst herangezo gen werden . « Bundesverfassungsgericht, 2
BvF 1 /7 7 u . a. , Urteil vo m 1 3 . 04 . 1 978 , Leitsatz 6 .

1 0 3 ) Ansprache zur Vereidigung der Marineoffizieranwärtercrew
VII/2 0 09 am 7. Augu st 2 0 0 9 an der Marineschule Mürwik vo n Prof.
D r. Dres . h . c . H ans-Jürgen Papier, Präsident de s Bunde sverfassungs-
gerichts

1 0 4) Ro man Herzo g, Ansprache anlässlich der Kommandeurtagung der
Bundeswehr vo m 1 5 . 1 1 . 1 9 9 5

9 8) In dem vo n D ieter Nohlen herau sgegebenen »Wörterbuch Staat
und Politik« (4 . Aufl . München 1 9 9 6) , das Mitte der 9 0er Jahre in ei-
ner So nderauflage für die Landeszentralen für politische B ildung
vertrieben wurde , finden sich als Stichworte weder Wehrpflicht,
Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst no ch Bundeswehr.

9 9) D er CDU Ab geordnete B erendsen eröffnete 1 9 5 6 die D eb atte im
Bundestag um die Einführung der Wehrpflicht mit dem Hinweis :
»D ie Sicherheit der Bundesrepublik erfordert in j edem Fall die Auf-
stellung herkömmlicher Streitkräfte in einer Stärke von rund
5 0 0 . 0 0 0 Mann . D er Schwerpunkt mu ss beim Heere liegen . Die Auf-
stellung einer Wehrmacht dieses Umfangs ist auf freiwilliger B asis
nicht möglich . Sie kann nur durch die Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht durchgeführt werden . «

1 0 0) Die Option, eine Wehrpflicht einzuführen, wurde zunächst durch
die Grundgesetzänderung vo m 2 6 . 0 3 . 1 9 5 4 gegeben . D amals fand
sich die Regelung in Art. 7 3 GG. Im Rahmen der Notstand sverfas-
sung vom 2 4 . 0 6 . 1 9 68 wurde diese Vorschrift d ann in Art. 1 2 a aufge-
nommen .

1 0 1 ) 1 9 3 5 , gut zwanzig Jahre zuvor, hatte Hitler die Wehrpflicht auch
nicht deshalb eingeführt, um die Zeit- und B erufssoldaten auf ihre
demokratische Zuverlässigkeit zu überprüfen, sondern um eine
Massenarmee aufzub auen und den Zweiten Weltkrieg vorzub erei-
ten .
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Rahmen de s verfassungsimmanenten Prinzips der
Verhältnismäßigkeit, insb esondere der Erforder-
lichkeit. «

1 0 5 )

Wohl de shalb sind vier der sechs im Bundestag
vertretenen Parteien

1 0 6)

zu der Auffassung gelangt,
dass die militärische Sicherheitsvorsorge auch mit
freiwillig dienenden Soldatinnen und Sold aten or-
ganisiert werden kann . Wenn die Abgeordneten
sich an die inhaltliche B e schlusslage ihrer Parteien
hielten, würden im 1 6 . Bunde stag nur no ch 2 2 3

1 07)

von 61 1 Abgeordneten an der j etzigen Au sgestal-
tung der Wehrpflicht festhalten. 3 8 8

1 0 8)

Abgeordne-
te halten e s für möglich, die Wehrpflicht so zu än-
dern, dass Einb erufungen nur noch auf freiwilliger
B asis erfolgen oder ab er die Wehrpflicht ausge setzt
oder abgeschafft wird .

Im neu gewählten 1 7. Bundestag hängt e s zu-
nächst von den Ko alitionsverhandlungen ab , ob ei-

ne Mehrheit gegen die Wehrpflicht zu stande kom-
men wird o der ob die Wehrpflicht zur Verhand-
lungsmasse verkommt. D as wäre der Fall, wenn in
der laufenden Arb eit de s Parlaments eine Ko aliti-
onsvereinb arung die Abgeordneten »zwingen«

1 0 9)

würde , den verfassungswidrigen Zu stand in S achen
Wehrpflicht tatenlo s hinzunehmen . Zwar werden
auch im 1 7. Bundestag eine rechnerische Mehrheit
der Abgeordneten und die Mehrheit der hinter ih-
nen stehenden Parteien für eine Änderung b ei der
Wehrpflicht sein . Ab er denno ch hat das Bundesver-
fassungsgericht kurz vor der Wahl allem Anschein
nach Angst vor der eigenen Kompetenz b ekommen .
E s hätte mit einer inhaltlichen Entscheidung die po-
litische Willensbildung auf den »rechten« Weg brin-
gen können . Die Pflicht, sich in einer existenziellen
Frage als Hüter der Verfassung zu erweisen, hat es
leichtfertig verschenkt.

Dr. Werner Glenewinkel, Dozent an der Fachh och-
sch ule für öffen tliche Verwaltung in Bielefeld, ist
Vorsitzender der Zen tralstelle KDV. Peter To bias-
sen ist Geschäftsführer der Zen tralstelle KDV.
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1 0 5 ) Götz Frank in : Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepub-
lik D eutschland , B and II , Seite 1 5 8 6 , Neuwied/D armstadt 1 9 84 . Zu
der hier b eschrieb enen Freiheit des Gesetzgeb ers stellt d as Bundes-
verfassungsgericht im Leitsatz 1 zu der Entscheidung vom
1 3 . 04 . 1 978 , 2 BvF 1 /7 7 u . a. fest : »Die von der Verfassung geforderte
militärische Landesverteidigung kann auf der Grundlage der allge-
meinen Wehrpflicht, ab er − sofern Ihre Funktio nsfähigkeit gewähr-
leistet bleibt − verfassungsrechtlich unbedenklich beispielsweise
auch durch eine Freiwilligenarmee sichergestellt werden . «

1 0 6) CDU und C SU wollen an der bisherigen Ausgestaltung der Wehr-
pflicht festhalten; die SPD will Einb erufungen vo n der j eweiligen
Zu stimmung der Wehrpflichtigen abhängig machen; die FDP will
den Vollzug der Wehrpflicht au ssetzen; D ie Linke und Bündnis
9 0/Die Grünen wollen die Wehrpflicht ab schaffen .

1 07) 2 2 2 Ab geordnete von CDU und C SU sowie ein fraktio nslo ser Abge-
ordneter

1 0 8) 2 2 1 von der SPD , 61 von FDP, 5 3 vo n D ie Linke , 5 1 vo n Bündnis
9 0/Die Grünen und zwei fraktio nslo se Abgeo rdnete

1 09) D as wären dann Situ atio nen, in denen die B edeutung des Art. 3 8
Ab s . 1 S atz 2 GG (» Sie sind Vertreter des ganzen Volkes , an Aufträge
und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unter-
worfen . «) auf seine Ernsthaftigkeit üb erprüft werden könnte .

Helmut Kramer

Die Rehabilitierung der »Kriegsverräter«
Ein Lehrstück

as Wichtigste vorweg : Die To desurteile der
Wehrmachtsju stiz gegen die sogenannten

Kriegsverräter sollen endlich aufgehob en werden .
Wenn der Bundestag − nach der in größter Eile am
2 . Juli eingeschob enen ersten Lesung − in der Son-
dersitzung am 2 6 . Augu st 2 0 0 9 d as Unrechtsaufhe-
bungsge setz von 1 9 9 8 entsprechend ergänzt, wird
diese s Kapitel endlich juristisch aufge arb eitet sein .
(Der Beitrag wurde vor der Bundestagsen tschei-
dung verfasst. − A nm. d. Red.) Trotzdem darf man
nicht einfach zur Tagesordnung üb ergehen. Wenn
man, wie Politiker oft b e schwören, » au s der Vergan-
genheit lernen« will, mu ss auch die Frage , wie wir
seit Kriegsende mit dem Unrecht umgegangen sind ,
zum Gegenstand der Aufarb eitung gemacht wer-
den . Und zu die ser Au seinandersetzung gehört der
fast bis in die letzten Tage anhaltende Versuch, die
Rehabilitierung der Ermordeten bis zum S anktnim-
merleinstag aufzu schieb en . Ich b e schränke mich
hier darauf, die Entwicklung der letzten Jahre zu re-
kapitulieren .

Als im Jahre 2 0 0 2 die Urteile gegen D eserteure
und »Wehrdienstverweigerer« p au schal aufgehob en
wurden, scheiterte die Rehabilitierung der »Kriegs-
verräter« nicht nur an CDU und FDP; auch die SPD ,
die mit den Grünen, ihrem damaligen Ko alitions-
p artner, üb er die Mehrheit verfügte , widersetzte
sich − au s p arteitaktischen Gründen, die allemal die
entscheidenden waren. B ei den Sozialdemokraten
galt d amals Gerhard Schrö ders Wort »Mit mir nicht ! «

D ass d as Thema im 1 6 . D eutschen Bunde stag er-
neut auf die Tage sordnung gelangte , ist allein der
Linksfraktion zu verdanken . D er im Oktob er 2 0 0 6
von ihr eingebrachte Antrag hatte die allerb esten
Au ssichten. D enn er konnte sich auf die akribischen
Forschungen von Wolfram Wette stützen, deren Er-
gebnisse , nach einem Zwischenb ericht von 2 0 0 6 ,
seit 2 0 07 in Buchform vorliegen : Wolfram Wette/
D etlef Vogel (Hrsg .) unter Mitarb eit von Ricard a
B erthold und Helmut Kramer: »D as letzte Tabu . NS-
Militärju stiz und Kriegsverrat« . D och gleich in der
ersten Le sung am 1 0 . Mai 2 0 07 trat neb en den Spre-


